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Bekanntmachung.
ie Geschäftszimmer des Lanvratsamts , der Kceis-

»utz- und Steuerverwaltung und die Kreiskomwu-
fse fiud für die Bevölkerung von 8 Uhr vormit-
stis 13 Uhr mittag- geöffnet. Nachmittags find
»eschäftszimmer für die Bevölkerung geschloffen.
"ie « retskommnnalkaffe ist am Donnerstag jeder

de« ganze» Tag geschloffen,
ch ersuche um ortsübliche Bekanntmachung,
ierdneg, den 12. Januar 1917. Der Kanbrat
An die Herren Bürgermeister be« Kreises.
J meisr Sie hierdnrch an . dafür ?« sorgen , daß

ige « Betrage , welche die Gemeinde noch an die
ommnnalkasse in ratzten hat als Ketriestsstener,

stener, Kexirstsstener, Hnndestener , Uwfaststrner,
für Megrsta« , Wetterkarte « . Uahrnngsmittel-

rsnchnng.Malnnßstanme .Mrhl .Krotstrecknngsmittel.
ff und sonstige Futtermittel , Brotkarten , Schlachtvieh

obnlLvasm . baldigst «nd längstens binnen 14 Tage « auf das
1 T rw lcheckkonto der Kasse - Ur . 7927 beim Uostfchech-
l " 1 ^ “ yfrunlifiirt a. M. — gezahlt werden.
(219 Geldg»® ** Gegenstand der Zahlung mnß anf dem Zahl

rab schnitt gena« angegeben werden,
ch ersuche bi« ?»m 1. Mar ? d. Is . um Bericht , daß
llige« Zahlungen erfolgt sind.
Westerburg, den 12. Februar 1917.
_D er Vorsitzende des Kreisausschnsses.

Bekanntmachung.

1 9. und 10.

)0004
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wecken <l
i Schutzgi
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>12.- 15.

]}e Reichshülsenfruchtstelle Berlin schließt durch Vermit-
ihrer Oberkommissionäre Anbauverträge zwecks Vermehr-
es Hülsenfrüchtenanbaues ab, wonach den Anbauern für

ektar der Vertragsfläche 4 Doppelzentner Dhomasphosphat-
- ^Zugesagt werden . Die Lieferung des Thomasphosphatmehl

gesetzlichen Bedingungen , mährend die
. ^^ ^ d̂ nach der Ernte , spätestens bis zum 1. 2 . 18)00 lüterchshülsenfruchtstelle Berlin zu den gesetzlich festgelegten

r e? abgeliejert werden müssen. Diejenigen Landwirte , welche
-410001 « den näheren Bedingungen des Vertrags bekannt machen

88 Geld. 0 ersucht , sich an den Oberkommissionär der Reichs-
ie.le Li8M*Lrut rk '*e"̂ Berlin , die Landwirtschaftliche Zentral -Darlehns-

klnoks -Loü̂ Deutschland Filiale Frankfurt a. M . zu wenden,
vb » F™« *^ ** m '* ' den 8. Februar 1917 . %
Gm!, K1°M Deo Uorstheade de» Kreiaausschnssr».

Bekanntmachung.
2urch Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom 1§. v-
" "rL °5Uckt in Nr . 16 des Kreisblatts — ist auf den 15.

»ar >-' >7 eine Srstandsanfnahme dev Uorrüte an
letveide , Mehl , Gerste , Hafer « nd Hülsenfrüchte«

Die Aufnahme erstreckt sich auf sämtliche land-
lastnchen Betriebt . Die Betriebsinhaber sind zur wahr-
kmaßen Anzeige der vorhandenen Vorräte verpflichtet . Durch
lers eingesetzte Kommissionen iverden die Angaben nachge-
uno warne ich hiermit jeden Anmeldepflichtigen vor falscher

Erf, -i e /^ et^ un 8en  neben hoher Geldstrafe auch be-
Uche Frelheitsstrafen zur Folge haben werden , ganz abae-
^avon , daß ein derartiges Verhalten durchaus unpatrio-
Westerburg , den 6. Februar 1917.

Der Dorsthend ^ de « Kreisnnaschnsse»

Kei'
t oder

crätig hah
l eigenen~
wcrtuug
Sondh«
id Lackfabi
rr nsprech er
ofnngslE
ildvers

Ausführungsbestimmungen
des Kreises Westerburg zu der Bekanntmachung des stellvertre¬
tenden Generalkommandos des 18. Armeekorps vom 8. Februar
1917, betreffend Beschlagnahme , Bestandserhebung und Enteig¬
nung von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln aus Zinn und frei¬
willige Ablieferung von anderen Zinngegenständen.

8 1.
Unter die Beschlagnahme fallen sämtliche aus reinem Zinn

oder aus Legierungen mit einem Zinngehalt von 75 v. H. und
mehr bestehenden Deckel von Biergläsern und Bierkrügen , einschl.
der dazugehörigen Scharniere , die sich im Besitz oder Gewahrsam
von Gastwirtschaften , Brauereien , Konditoreien , überhaupt Bier¬
ausschänken aller Art befinden.

8 2.
Die Zinngegenstände , die beschlagnahmt sind, sind von den

Personen , die sie im Besitz oder Gewahrsam haben , bis zum 20.
Februar 1917 bei dem Bürgerineisteramt des Wohnortes
(Sammelstelle ) anzumelden.

8 3.
Sobald die Enteignung angeordnet wird , sind die Zinnge¬

genstände von den Biergläsern oder Bierkrügen zu entfernen und
an die angegebene Stelle abzuliefern . Die Gegenstände , die in
der vorgeschriebenen Zeit nicht abgeliefert werden , werden auf
Kosten des Ablieferungspflichtigen zwangsweise abgeholt.

8 4.
Jede Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme , Enteignung

und Meldepflicht wird bestraft.
8 5.

Auch andere nicht von der Beschlagnahme betroffene Gegen¬
stände wie Teller , Kannen , Rohre , Küchengeschirre pp. aus Zinn
werden bei den Sammelstellen angenommen.

Westerburg , den 12. Februar 1917
Der Uorsttzenbe be» Kreisausschnsses.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Vorstehende Ausführnngsbestimmungen ersuche ich sogleich

ortsüblich bekannt zu machen . Die Gast - und Schankwirte,
Händler , Krämer und alle in Frage kommenden Geschäftsinhaber
sind besonders hierauf hinzuweisen . Bis zum 25 . d . Mts . er¬
suche ich mir zu berichten, wieviel Anmeldungen bei Ihnen ein¬
gegangen sind und wieviel Personen und Betriebe in Ihrer Ge¬
meinde in Frage kommen.

Wrstrrbnrg , den 12. Februar 1917.
Der Uorsttzenbe be» Kreisansschusse «.

An die Herren Bürgermeister de« Kreises.
Wegen der Benutzung von Reisebrotmarken verweise ich aus

die 7 und 8 der Kreisverordnung betr . Versorgungsberechtigte
vom 18. November v. Is . und § 9 der Kreisverordnung betr.
Selbstversorger von demselben Tage (Kreisblatt Nr . 113) . Die
Reisebrotmarken werden vom Kreisausschußbüro ausgegeben . Ihre
Verwendung ist nur für Reisezwecke gestattet , nicht aber zum Ein¬
kauf von Backwaren und Mehl in anderen Kreisen.

Die Abgabe von Brot in Gasthäusern und Speiseanstalten
:c. darf nur gegen Brotmarken erfolgen . Den Inhabern solcher
Betriebe dürfen von den Ortspolizeibehörden nur noch Brotkarten
für die den betr. Haushaltungen ständig angehörenden Personen
gegeben werden , unter keinen Umständen aber solche für den
Gastverkehr.

Ich werde die Beachtung dieser Vorschriften kontrollieren
und Zuwiderhandlungen bestrafen lassen,

o Westerburg , den 9. Februar 1917.
K - 48- Der Karfttzenbe be« Kreisansschnsse «.



Bekanntmachung.
Nach den Bestimmungen der Reichszuckerstelle über die Zu¬

weisung von Zucker zur Bienenfütterung im Jahre 1917 werden
für jedes überwinterte Volk als Höchstmenge 6»/» kg Zucker für
das Jahr zugeteilt . Der Zucker wird nach Wahl der Imker teils
Februar/April 1917, teils Juli/August 1917 geliefert . Im Fe¬
bruar bis April 1917 können jedoch höchstens für jedes Volk 5
kg geliefert werden.

Der Bedarf an Zucker zur Bienenfütterung mit Ausnahme
des noch auf alte zollamtliche Berechtigungsscheine zuzuteilenden
Zuckers ist sogleich dem örtlich zuständigen Jmkerverein anzumel¬
den und zwar auch von denjenigen Imkern , die nicht Mitglieder
des Vereins sind . Die Anmeldung mutz enthalten:

a) Anzahl der überwinterten Bienenvölker;
b) Angabe der Zeit , in der die Lieferung des Zuckers ge¬

wünscht wird,
c) Angabe, wieviel versteuerter und wieviel unversteuerter Zucker

gewünscht wird . (Unversteuerter Zucker nur bis zur Höchst¬
menge von 5 kg und nur zur Lieferung nach dem 31 .März 1917.)

ä> Die Verpflichtung der Zucker empfangenden Bienenzüchter,
den ihnen zur Fütterung ihrer Bienen zugewiesenen Zucker
nicht zu anderen Zwecken zu verwenden , und ihre Honiger¬
zeugung nach näherer Bestimmung der Reichszuckerstelle zu
einem noch festzusetzenden Preise an eine noch zu bezeich¬
nende Stelle abzuliefern.

Dir Amrreldnns muß spätesten« am 25 Februar,
de« AmKerurrri« vorliegen.

A»rftrrb« rg, den9. Februar 1917.
Der Korstbeude de» Kreis«««fchnssrs

An dir Herren Bürgermeister de» Kreises , i» deue«
stch Bienenzüchter befinden.

Vorstehende Bekanntmachung ersuche ich wiederholt orts¬
üblich bekannt zu machen mit dem Hinweis , daß die Formulare
für die Anträge bei den Bezirksvorstehern kostenlos abgegeben
werden . Der Imker hat also nur den Antrag einzureichen.
Der Bezirksvorsteher besorgt für alle Kreiseingesessenen Imker
einen Gesamtberechtigungsschein.

Mrsterb« rg, den9. Februar 1917.
Der U- rsttz-nve de» Krrisanssch nsse».

An die Kerre« Bürgermeisterderjenigen Orte, in welchen
Kriegsgefangene beschäftigt werden.

Um baldige Erledigung meiner Verfügung vom 11. Januar
1917 , Kreisblatt Nr . 6, betr. Ab- und Zugänge von Wachmann¬
schaften und Kriegsgefangenen , wird ersucht.

Wrsterburg, den 12. Februar 1917.
Der Dovsttzende de» Kreisanss chn sse».

An die Krrre« Bürgermeister der Landgemeinden
des Kreise«.

Ich mache darauf aufmerksam, daß von jetzt ab alle Beschlüsse
über Gewährung von Kriegsteuerungszulagen an Lehrpersonen
der Genehmigung der Königlichen Regierung , Abteilung für Kir¬
chen und Schulwesen bedürfen . Ich ersuche, mir für die Folge
derartige Beschlüsse sofort in beglaubigter Abschrift vorzulegen.

Auch für den Fall , daß die Gemeinde ihren Beamten
Teuerungszulagen gewährt , ihren Lehrpersonen aber nicht, ist mir
Bericht zu erstatten.

Westerburg, den8. Februar 1917.
l. 95r Der Lauvrat.

An die Herren Bürgermeister de» Kreise».
In der letzten Zeit sind bei mehreren Getreidesendungen die

Vorschriften nicht beachtet worden . Z . B . fehlten an den Säcken
die Namen bezrv. Hausnummer des Lieferanten , die Angabe in
der Versandliste stimmten nicht mit der Zahl und dern Inhalt der
Säcke , auch wurde die Versandliste zu spät abgesandt und hierher
keinerlei Anzeige erstattet . Im eigensten Interesse der Gemeinden
ersuche ich zur Vermeidung von Beschwerden um sorgfältigere
Beachtung der Vorschriften . Andernfalls ist mir eine Nachprü¬
fung von Beschwerden nicht möglich.

Westerburg, den8. Februar 1917.
Der Dorsch ende de» Kreisnusschnste«.

An di- Herren Bürgermeister de» Kreise».
Als 3. Rate sind mir 90 kg Sohlleder überwiesen worden,

das den wirklichen Armen , die nicht in der Lage sind, die jetzt
für da ? Besohlen von Schuhwerk aufzuwendenden Preise zu
zahlen , zugeteilt werden soll.

Bestimmt bi » znm 1. März wollen Wie die danach in
Frage kommenden Personen (aber auch nur solche) namentlich
hierher Mitteilen . Eine Berücksichtigung kann nur erfolgen , so¬
weit die überwiesene Ledermenge ausreicht.

Westerburg, den 10. Februar 1917. Der Kandrat.
Ansführnng bes Flrtschbeschaugesetze«.

Der Bundesrat hat nach den nn Abdruck beigefügte Bekannt¬
machungen vom 14. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1359,
Zentralblatt f. d . D . R . S . 532)

a) die Bekanntmachung über gesundheitsschädliche und täuschende
Zusätze zu Fleisch und dessen Zubereitungen vom 18. Februar
1903 '4 . Juli 1908 (Reichs-Gesetzbl. S . 48/470 ) ,

v zum
f. d . D.

Schlachtvieh
R . 1908, $

b) die Ausführungsbestinimungrn
Ileischbeschaugesetze (Zentcalbl.
zu Nr . 52),

e) die Fleischbeschauzollordnung vom 5. Februar 1903
tralbl . f. d. D . R . S . 32) und

d) die Bestimmungen über die Fleischbeschau- und Schlaö
statistik vom 19. August 1908 (Zentralbl . f. d. D . R . >

teils ergänzt , teils geändert.
Danach sind unter die Stoffe , auf die das Verbot de

wendung bei der gewerbsmäßigen Zubereitung von Fleisch |wenoung ver oer gewerosmayigen Zuoereuung von ^ rei,cp j.
§ 21 des FleischbeschaugesetzesAnwendung findet , auch salp—
saure Salze ausgenommen worden . Eine entsprechende E
zung der Anweisung für die chemische Untersuchung von

« 1und Fetten (Aul . d der Ausführungsbestimmnngen D zum
beschaugesetze) bleibt Vorbehalten. _ H,

Die Aenderungen der Vorschriften für dir Statistik bethii
sich außerdem auf den Nachweis der wegen örtlichen (Lpho
drüsen )-Milzbrandes beanstandeten Schweine . Die VorsisW orschgi
hierüber entsprechen den durch den Runderlatz vom 25. Fäauf

^ «•- - — ‘"“' TbmiHfä1916 (LMBl . S . 85) bereits getroffenen vorläufigen AnordnMfi
Wir ersuchen die beteiligten Dienststellen , einschl. der n>

Ueberwachung der Nahrungsmittel im Jnlande betrauten $-<•,
’ivsuchungsanltalten , mit der erforderlichen Weisung zu verse!

Berlin W. 9, den8. Januar 1917
Der Minister für Kandmirtfchaft,

Vnmänen nnb Forsten
I . A. gez.: Hellich.

Der MinH.de» Inner Z,
I . SirM»

Wird hiermit veröffentlicht . cha
Die Herren Bürgermeister der betr . Gemeinden wollst d

Fleisch- und Trichinenbeschauer auf vorstehende Bestimmi ft
aufmerffam machen. v 01

Westerburg, den 10. Februar 1917._ Der Knndrk
Verordnung

Betr . : Zigeuner n« d Biirenführerbanl
Auf Grund des § 9 d des Gesetzes über den Belage

zuftand vom 4. Juni 1851 verbiete ich das Umherziehen v
geuner und Bärenführerbanden.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu U
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft odch
Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft.

Frankfurt a. M.. 29. Januar 1917. lee,
Stelluertr. Generalkommando de» 18 . ArmeeWle

Der steüvertr . Kommandierende General : oed
Riedel,  Generalleutnant . dkl

Abt . Mb Tgb .-Rr . 1348/396 . -
th.

Polizeiverordnung err
Auf Grund des §§ 137 und 139 des Gesetzes über

gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S . S .M,
und der §§ 6, 12 und 13 der Allerhöchsten Verordnung vtf
September 1867 über die Polizeiverwaltung in den neu erwo»

“ " ‘ ' ' " Zustimmung des ÄtzLandesteilen (G .-S . S . 1529) wird mit _
ausschusses für den ganzen Umfang des Regierungs -Bezirks
Aufhebung der diesseitigen Polizei -Verordnung vom 1̂ >. Jun
(Reg -Amtsbl . Nr . 25 S . 322) folgendes verordnet : *

§ 1. Alle bereits abgestorbenen Obstbäume sowie die U '
Aeste und Aststumpfen an noch nicht abgestorbenen ObstbG^
sowohl in Gärten als in Feldern sind seitens deren Eigv
oder sonstigen Nutzungsberechtigten , welchen die Verfügung
dieselben zusteht, in jeden: Jahre bis zu dem im § 3 festst"
Termin zu entfernen.

Das dürre Holz ist alsbald wegzuräumen oder an
Stelle zu verbrennen . M

8 2. Zur Verhütung der Insekten - und Pilzvermehruxk
beim Ausschneiden der dürren Aeste und Aststumpfen der Kg
bäume stets:

a,) alle Sägeschnittwuuden von 5 ew Durchmesser und bcr ^

c)

mit Steinkohlenteer oder einem geeigneten anderen
zu decken;

b) die am Stamm und älteren Aesten durch Frost , Acke
Lieh usw. hervorgerufenen Seitenwunden auszusch»
und mit Steinkohlenteer oder sonst einem geeigneten'
zu verstreichen : 1
die vorkommenden Astlöcher von dem modrigen Hoh
reinigen und so auszusüllen (beispielsweise mit eineni^
misch von Lehm und Teer ), daß daS Wasser nicht
eindringen kann.
8 3. Die in den 88 1 und 2 genannten Arbeiten sind I

möglich, längstens aber bis zum 1. März des auf dal
merklichwerden des Schadens folgenden Jahres auszuführ"

Den Landräten , sowie den Magistraten zu Frankfurt
und Wiesbaden steht jedoch die Befugnis zu, diesen Termin |
in einzelnen Fällen als auch allgemein bis zum 1. April
längern.

8 4. Zuwiderhandlungen unterliegen zu Folge des
des Feld- und Jorstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 der.
vorgesehenen Strafe bis zu 150 Mk. oder Verhältnis^
Haft.

Wiesbaden, den5. Februar 1897. ,
Der Uegiernngsprilstdrnt. I . B.: Jrhr v. R«

ats
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A« di- Herren Mrs -rmeiKer des Kreils.
l^ ruck wird Ihnen mit bem Aufträge mrtgetetlt dte Ler-
a ortsüblich bekannt machen zu lassen mit bem Bemerken,

j ben Termin zur Ausführung ber Arbeiten bis zum 1.
cr . verlängere . . „ . . m
,tach dem genannten Zeitpunkte smd bte Säumigen zur Be¬
tz zu bringen.

m r Jftftnbn t0 , den 9 . Februar 1917.
Verbot bet Der Uoesttzeutzr de » Krrisau » lch » sse« .
>n Fleisch z: ' Abicht.

echenb/ ° E Baterländischer Hilfsdienst.
ung von «rderuug de » Kriegsamts rur freiwillige « Meldung
a v zum Kß 8 7 Adf . S de » Gesetze « » der de « vaterl . Hilfsdienst.

Holzhauer werben im Betriebe ber Forstverwaltung auch
Statistik benhin noch bringend benötigt namentlich um das notwendige
lichen (Lmholz zu gewinnen . Hilfsdienstpstichtige die zur Beschäf-
vie VorsG in der Forstwirtschaft geeignet sind , werden daher wieder-
om 25 . FLufgefordert , sich bei den Oberförstereien des Bezirks in dem
n Anorbninlfsdienft leisten wollen , alsbald anzumelden,
rschl . der in Dir Kriegsamtftrllr Frankfurt a . M.
betrauten |
0 zu verft

er Mi
es Inn
A . : Kir

itteilungeu der Rohmaterialsteüe des
Landwirtschaftsmimsleriums.

.. _th»«g der Höchstpreise für Klee- «nd Grasfawe «.
ŝ ^ Jn der Sitzung der „Offiziellen Preiskommission für land-
^ ^ chaftliche Sämereien " , die am 13 . Januar 1917 im Land-

chaftsministerium stattgefunden hat , ist vereinbart worden,
nden woW der Sitzung am 19 . September 1916 festgestellten Höchst-

Bestimmß für die nachstehend bezeichneten Samenarten zu erhöhen.
Höchstpreise gelten daher vom 15 . Januar 1917 ab für 50 kg:

irr lande ■? s-
•g -
»3

hrerdund
tti Belage:
erziehen oo

“gl

Zs?
SüllEi . r : h ._ . u ^
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i bis zu
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tzes über bi
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240 225 210
182 170 160
192 180 170
192 180 170
104 94 85
104 94 85
110 .100 92

"a.2
!a_

*e»

200
152
162
162

80
80
86

°» n?ng'« « «*>» »« - er « art- ffrln i>. «ärt««ri!che» Bc-
r neu erwor trieben durch Stecklinge,
ung des Veröffentlichungen de » Preußischen
lgs -Bezirks ' jandwirtschaftsministerium » .
>m 1̂ . Juli Königliche Gartenbaudirektor und Gartendirektor der
met : ' * Altona Tutenberg macht auf ein Verfahren der Kartoffel-

fowie die aufmerksam , das »on dem Gärtnereibesitzer Ziebuhr in
ten ObstbN " ^^ Hamburg vorgeschlagen und im verflossenen Jahi
eren Eiaer -̂ ^ ^ denen Gärtnereieit erfolgreich durchgeführt wurde
Verfügung Diahren besteht in folgendem:

'Ende Januar und im Monat Februar breitet man im tem
len Gewächshaus bei 12° 9t die Saatkartoffeln aus . In
n Tagen zeigt sich an den gesunden Knollen die Keim-

ng . Die angekeimten Knollen werden in entsprechenden Ab¬
in mit Erde gefüllte Kästen gelegt , mit Erde ganz bedeckt
etn  Vermehrungsbeet gestellt . Belichtung , Feuchtigkeit

^ °ärme ( 12® 9t .) bringen die Keime bald zur Entwicklung,
esser und bô L ^ te $ nebc 10 — 15 cm lang geworden sind und die genü-

anderen f ^ " ^ahl Seitenaugen aufweisen , werden sie entspitzt und im
»ehrungsbeet ausgepflanzt . Später werden die Triebe noch

frost ärferi ct.1" cffl  große Töpfe verpflanzt . Der verbleibende ent-
t ausrusÄ Z ? . **ei  Knolle treibt nun an den Seitenaugen aus;
geeigneten - öle' * Seitentriebe entsprechend entwickelt sind , werden sie

v rn un.k w ’e angegeben zur Vermehrung verwendet,
drigen H°E « r Weise können von einer Kartoffelknolle 50 und mehr
' mit eine« - " herangezogen werden , die ebenso hohe Erträge

§ 3 festg

oder an

zvermehr
mpfen der

mit eine«
isser nicht rme die aus einer Knolle entstandenen . Die in den

^ üefindllchrn bewurzelten Pflanzen werden im Frühbee
Glas gehalten und nach Eintritt günstiger Witterung ins
ausgepflanzt . Es handelt sich dabei also um das jedem

iiiaautiinrok ?*? geläufige Stecklingsverfahren , wie es z. B . bei der der
esrrtrtffutti : ^ he verwandten Tomate allgemein üblich ist . Für das

„Termin Meßverfahren eigenen sich besonders solche Sorten , die sich
. i »rnril « ■! v energisches Wachstumsvermögen auszeichnen , also noch

r generiert sind . Bei den Frühsorten „Sechswochen " ,
j.. a x ^ ns Juli " und bei der Spätkartoffel „ Industrie " sind

^1880 der E^ ^ m Strecklingsverfahren gute Erfolge erzielt
icrhältnismMnfolge d« Kriegsoerhältnisse sind die Betriebe vieler Gärt-

mugelegt oder wesentlich eingeschränkt ; es ist dringend zu
j. , sjjeiP en ' " aß sich diese auf dar Stecklingsverfahren zur Kar-

beiten sind j
ieS auf bj
auszuführ

toffel - Erzeugung verlegen und den gärtnerischen Kleinbetrieben
namentlich in der Nähe der großen Städte das erforderliche
Pflanzenmaterial liefern.

Berit « , den 28 . Januar 1917.

Eine Gegenprobe.
(Zu Englands Lebensmittelversorgung .)

Der Entscheidungskampf hat begonnen ; unser nächster und
gefährlichster Feind , England , steht vor der furchtbaren Gefahr
der Umzingelung durch unsere Tauchboote . Die Aufgabe ist, jede
Zufuhr aller Art nach England zu unterbinden . Es versteht sich,
)aß in der Unterbindung der Zufuhr nicht bloß die gesteigerte
Beschränkung der Lebensmittelversorgung Englands in Frage
kommt . Auch auf die Zufuhr anderer Waren haben wir es sehr
nachdrücklich abgesehen , so beispielsweise auf Grubenhölzer und
Eisenerze . Doch Halle« wir uns zunächst einmal an die Lebens¬
mittelversorgung als das wichtigste Gebiet.

Seit jeher legt man in England auf Essen und Trinken
mehr Gewicht als in Deutschland : von allen Ländern Europas
war bisher England das reichste Land , das in seiner Lebens¬
führung verwöhnteste , das in seiner Vielseitigkeit an Vorräten am
besten ausgestattete . Wir dürfen uns kein Hehl daraus machen,
daß bis vor nicht allzu langer Zeit trotz der Versenkung noch so
vieler Schiffe in England von einer Schwierigkeit der Lebens¬
mittelversorgung keine Rede war . Wir haben ebensowenig Grund,
irgend einen Zweifel in die Schilderungen neutraler Berichter¬
statter zu setzen, nach denen , bis vor wenigen Monaten außer
einer gewissen (stellenweise sehr fühlbaren ) Zuckerknappheit das
englische Volk nicht bloß auskömmlich versorgt war , sondern in
seinem früheren Wohlleben durch den Krieg sich in nichts stören
lieh . Es ist auch unter allen Umständen richtig (wie wir es
vielfach in Zeitungen gelesen haben ) , daß England bisher seine
Soldaten viel verschwenderischer beköstigt hat — mit Braten und
Süßspeisen , Näschereien , Marmeladen , Kuchen und Schokolade —
als etwa in den besten Friedenszeiten in Deutschland sich unser
Mittelstand ernährte . Wer die üppigen englischen Lebensgewohn¬
heiten aus eigener Anschauung kennt , wird darüber nicht erstaunt
gewesen sein. Denn zur englischen Lebensführung in jeder Lage
gehört eine bei uns unbekannte Reichhaltigkeit der Ernährung:
jeder Durchschnittsengländer ist gewöhnt , des Morgens zum Kaffee
außer Butter und Brot und eingemachten Früchten seinen ge¬
bratenen Fisch , sein gebratenes Stück Fleisch zu essen , sein Rührei
mit Schinken vorzufinden ; er verlangt um 12 Uhr mittags seine
zweite reichhaltige Fleischmahlzeit , er setzt sich zur Hauptmahlzeit
des Tages um 6 Uhr abends . Zudem ist der Engländer ein
starker Fleischesser , und das beste Fleisch ist für seinen Gaumen
gerade gut genug ; wie etwa Lebensmittel wie Wurst , konserviertes
Gemüse , wie etwa Sauerkraut bis in die untersten Volksschichten
hinab in England als verabscheuungswürdig gilt . Zu der Ver¬
wöhnung in Fleisch kommt die Verwöhnung in Brot : ein derbes
Roggenbrot , ein grobes Schwarzbrot , ein einfaches Weizenbrot,
wie es in Deutschland Sitte ist , kennt England nicht . Die eng¬
lische Bevölkerung ißt Weizen - und Roggengebäck nur in den ver¬
feinerten Formen der Zubereitung , wie sie bei uns unter den
Namen „Stollen " , „Stuten " usw . als Sonntagsgebäck bekannt
sind.

Wir haben wahrhaftig gerade in diesen Zeiten , in denen
unsere eigene Lebensmittelversorgung knapp geworden ist , nicht
den allergeringsten Grund , unsere Feinde um diese verwöhnte
Lebensführung zu beneiden . Denn es liegt auf der Hand , daß
wenn einmal — und vielleicht gar in allernächster Zeit — die
Lebensmittelversorgung Englands bedroht ist , das verwöhnte
England unter Lebensmittelknappheit sehr viel schwerer zu leiden
haben wird , als es in Deutschland je der Fall sein könnte . Was
unsere Tauchboote zu tun haben werden , muß eine rasche Tat
sein . Diese rasche Tat , auf die wir hoffen , findet eine Beschleu¬
nigung in dem Umstande , daß England bereits jetzt, bevor der
verschärfte Tauchbootkrieg eingesetzt hat , mit schwerster Besorgnis
einer beginnenden Lebensmittelknappheit sich gegenübersieht.

Die Versorgung für die kommende Zeit muß aber England
mit den schwärzesten Zweifeln erfüllen , denn die Mißernten
Nordamerikas und Argentiniens sind so arg , daß auch ohne den
verschärften U-Bootkrieg schwerlich an die Zufuhr eines ausrei¬
chenden Ueberschusses zu denken ist . Wir wissen aber auch weiter,
daß England mit lebendem Vieh augenblicklich viel schlechter als
in früheren Jahren versorgt ist , wir wissen auch , daß die Zufuhr
an Mais , dem wesentlichsten Produktionsmittel für die Fleisch-
und Fetterzeugung , an Hafer , Reis , Butter beträchtlich gegen
vergangene Jahre nachgelassen hat.

Doch sind möglicherweise diese unsere Kenntnisse über die
mangelnde Versorgung Englands nur Utopien ? Ist möglicher¬
weise England viel besser versorgt , als wir es annehmen ? Plagen
England vielleicht gar nicht die Beängstigungen um seine Zukunft,
wie wir sie vermuten ? Wir können als Beweis für die Richtig¬
keit unserer Behauptungen eine Gegenprobe anstellen , die unan¬
fechtbar ist. Denn wir kennen die Gesetze und Verordnungen,
die England während des Krieges erlassen hat . Und diese
Kenntnis ist lehrreich und beweiskräftig als Reaktion auf die be¬
stehende Lebensmittelknappheit.
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Beginn des Krieges kannte England nur eine einzige
Ernährungsschwierigkeit : die Zuckerfrage . In den folgenden zwei
Jahren bis zum Oktober 1916 hat . England zur Ernährungsfrage
nicht eine einzige wichtige gesetzliche Bestimmung erlassen . Im
Oktober 1*16, überrascht durch die Ereignisse , begann die Einsicht
in den Ernst der Lage ; am 11. Oktober 1916 schuf die Regierung
die staatliche Weizenkommission, welche die Kontrolle der Weizen¬
einfuhr übernahm . Kaum war diese Kommission da, als die
Regierung sich zu einer Verordnung über das Auswahlen von
Weizen bequemen mutzte und eine Ausmahlungsquote verschie¬
dener Weizensorten festsetzte. Bereits im November 1916 konnte
der neue Landwirtschaftsminister Prothero nicht umhin , die Lage
Englands mit der einer belagerten Stadt zu vergleichen und es
erschien unter dem 16. November das grotze Blankettgesetz. welches
das Handelsamt ermächtigte, Verordnungen betreffs Lebensmittel¬
versorgung zu erlassen . Die Wirkung des Blankettgesetzes zeigte
sich noch im November 1916 unmittelbar ! das Handelsamt ver¬
bot sofort die Verwendung von Weizen ln Brennereien und
Brauereien und ordnete eine Bestandsaufnahme von Kartoffeln
an . Gleichzeitig erließ die Zuckerkommission eine Verfügung
betreffend die Herabsetzung des Zuckerverbrauchs ; sie bestimmte
die Einschränkung der Lieferungen an Fabrikbetriebe , Brauereien,
Mineralwasser - und Bonbonfabriken , sie gestattete eine Verteilung
nur noch an Abnehmer , die die Art des Verbrauchs genau an¬
zugeben vermochten . Der 17. November brachte außerdem die
Festsetzung von Höchstpreisen für Milch.

Mit Gültigkeit vom 18. Dezember 1916 bis 15. März 1917
wurde eine Regelung des Verbrauchs und Verkaufs von Saat¬
kartoffeln erlassen . Am 6. Dezember wurde ein einheitliches
Kriegsbrot „Nationalbrot * eingeführt , das nur zu 76 Prozent
aus reinem Weizenmehl besteht. Mitte Dezember j. 916 erschienen
die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Mahlzeiten in
Gasthöfen , Klubs und Restaurants.

Ueberaus wichtige Bestimmungen brachte der Anfang Januar
1917 : die Regierung setzte jetzt die Weizen-, Hafer - und Kar¬
toffelpreise für das laufende Jahr fest. Ferner ordnete das
Kriegsernährungsamt an , daß die bisher bestehende Weizenaus¬
mahlung von 76 Prozent um mindestens 5 Prozent durch wei¬
teres Auswahlen erhöht werden müsse oder das Mehl durch
Hinzufügen von Gerstenmehl , Maismehl , Reismehl oder Hafer¬
mehl gestreckt werden solle. Zu gleicher Zeit erschien ein Verbot
der Ausgabe von Informationen über Getreide . Der 10. Ja¬
nuar brachte eine Bäckereiverordnung , wonach Kuchen nicht mehr
als 20 Prozent Zucker enthalten darf ; neue Bestimmungen über
das Einheitsbrot wurden .erlassen. Die Verfütterung von Ge¬
treide an Fasanen oder anderes Wild wurde verboten . Zur Fa¬
brikation von Schokolade wurde die Verwendung von Milch
untersagt . Schließlich erschien Mitte Januar 1917 eine Verord¬
nung betreffend die Einschränkung der Erzeugung von Bier um
30 Prozent vom 1. April 1917 ab.

Aus allem ist zu ersehen : zwei Jcchre und zwei Monate
seit Beginn des Krieges hat sich England um eine gesetzliche
Regelung seiner Lebensmittelversorgung nicht gekümmert . Dann
setzte die staatliche 'Fürsorge ein, zuerst langsam und tastend,
dann in erregter Steigerung . Woher diese Erregung ? Die
Lebensmittel werden knapper ! Die Gefahr steigt ! Denn Eng¬
land ist auf Zufuhren zum großen Teil angewiesen.

Unsere Tauchboote gehen zur rechten Zeit an das Werk.

Wer ist oerpstichtet mv  Abgabe einer Kestb nnd Krieg»
steuererblärnng?

Es gibt immer noch viele Tausende von Leuten , die meinen
von der Kriegssteuer und der Besitzsteuer würden sie nicht berührt,
weil sie eben immer in dein Glauben leben, daß nur die eigent¬
lichen Kriegsgewinne im engern Sinn der Steuer unterworfen
würden . Andere wieder glauben , wenn sie von der Steuerbe¬
hörde keine eigne Aufforderung bekonnnen, müßten sie auch keine
Steuererklärung abgeben. Das ist irrig . Es haben vielmehr
folgende Personenkreise eine Besitz- bezw. eine Kriegssteuerer¬
klärung abzugeben:

1. alle, deren Vermögen 20 000 Mk. übersteigt , wenn sie frü¬
her nicht zum Wehrbeitragc veranlagt waren ; das Vermögen
dieser Personen braucht sich gar nicht vermehrt zu haben , es kann
sogar geringer geworden sein;

2. alle jene, deren Vermögen sich in der Zeit vom 1. Januar
1914 bis 31 . Dezember 1916 um mehr als 3000 Mk. vermehrt
hat unter der Voraussetzung , daß das Gesamtvermögen am 31.
Dezember mindestens 11 000 Mk. beträgt;

3. alle, die zur Abgabe einer Steuererklärung von der Steuer¬
behörde aufgefordert werden, auch wenn die oben genannten
Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Bei der Besitzsteuer haben alle jene eine Steuererklärung
abzugeben , deren Vermögen um mehr als 10,000 Mk. gewachsen
ist, wenn ihr Vermögen 20 000 Mk. übersteigt . Da jedoch die
diesmalige Steuererklärung für beide Steuern zusammen gilt , so
müssen schon alle jene eine Erklärung abgeben, die bei einem
Vermögen über 10000 Mk. mehr als 3000 Mk. Zuwachs haben.
Die Zahl dieser Leute ist außerordentlich groß . i

Bei Gesellschaften, welche der .Kriegssteuer unterliegen , ho¬
ben die Vorstände , die Geschäftführer , die persönlich haftenden
Gesellschafter nsw die Steuererklärung zu betätigen.

Zur Abgabe einer solchen Steuererklärung kann der t
pflichtige angehalten werden mit Geldstrafe bis zu 500 Mk'
Strafen können so lange wiederholt werden , bis die
klärung erfolgt.

Doch das ist nicht die einzige Strafe , der man sich
wenn man eine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgibt , ,
man dazu verpflichtet war . Wenn jemand innerhalb bet,
ten Frist die Steuererklärung nicht abgibt , so kann ein Z,
von 5 bis 10 Prozent der ganzen Steuersumme , die recht;
veranlagt ist, ihm auferlegr werden . Darum soll jeder d
irgendeinem Grunde innerhalb der gesetzlichen Frist die ge!
ten Angaben nicht machen kann, um Fristverlängerung eink

Sebanutmochnng.
Der Ulan über dir Gericht »« - ei «er oberirl

Gelegraphenlinie um  Gberhauleri «ach Gbererb«
Wallmerod liegt bei dem « nterieichneten Posta,
hente ab vier Mache « an ».

Wallmerod , den 11. Februar 1917.
Kaiserliches Fostax
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Hoh-Versteigerung. :
Freitag, den 16. Februar 191J

Vormittag » 10 *|* Uhr anfangend,
kommen in den Grast . Leiningen ' fchen Waldnngen.
Margaretheugrü « und Kalkrei » zum Ausgebot:

3 Eichest, mit 1,68 Festmeter,
1 Kirschbaum mit 0.25 Festmeter,

187 Rmtr . Buchen-Scheit und Knüppel,
6 Rmtr . Fichten-Scheit und Knüppel,

46 Haufen Buchen -Reiser.

Ro.

Zusammenkunft Kreuzung Winnerfeldschneise und ha
rethenschneise an der Bank . o** kll.

Westerburg , den 12. Februar 1917. R . A
Gräfi . Forst - und Rentan ^ i {jj
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„ . , über d
M -« . Wangan . Kupfer , Zink , Älei ufrn . auchT - « -. Kck (Reich;
Phosphorit -, Schmerfpatnorkommeu „Im . von grA kanntn
Financhonforirum ?,i banfrn gesucht . Anerbieten K(Reich
Nr . 6827 an die Expedition d. Bl . “ - ^

X Gruben-Felder

Suche zum 15 . April ein
kräfüges , fleißiges, in allen häus¬
lichen Arbeiten erfahrenes
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Angebote mit Lohnansvrü-
chen an

Frau Haffner,
Wermelskirchen b. Köln.

Zeitungsverlag.
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Akltkles Miiichkii
für alle Hausarbeiten
hohem Lohn gesucht.

Frau Kaesberger,
Westerburg.
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usw . noch vorrätig hat,
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S. H. Sondhei»
Farben - und Lackfabr

Gieheu . Fernsprecher

8 « lauge Vorrat
noch ohne Aufschlag

.lauchepmnpen,
Ackerwalzen,
Oefen,
Herde,
Centrifugen Gr#5s„n
Rübenschneider

C. v. Saint (George
Hachenburg.

(Kroppach) Bhf. Ingei
Fernsprecher No. 8. i

Altenkirchen (Wester»
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